
Angeklagte Weimar*: „Ohne Hoffnung könnte ich das nicht durchstehen“
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„

S t r a f j u s t i z

. . . als haltlos erwiesen“
Gerhard Mauz zur Verwerfung der Wiederaufnahme von Monika Böttcher, geschiedene Weimar
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er RechtsanwaltGerhard Strate
zum Hamburger Abendblatt: „IchD bin fassungslos.“ Denn die 6.

Strafkammer des LandgerichtsGießen
hat das Wiederaufnahmegesuch „als
begründet verworfen“, das Strate am
28. Oktober 1992 zugunsten von
Monika Böttcher, der geschiedene
Frau von Reinhard Weimar,vorgelegt
hatte.

Als unverständlich empfand Strate
auch, daß die Strafkammer Zeug
nicht würdigte, die behaupten, da
Reinhard Weimarihnen gegenüber ge
standenhat, nicht Monika, sondern e
habe diegemeinsamen KinderKarola,
5, und Melanie, 7, getötet.
Getötete K
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Seinem Gesuch umWiederaufnahme
reichte Strate am 11.Januar1993 eine
Ergänzung nach. Er benannteUlrich
Flach als Zeugen. Strate wies darauf
hin, daß sich ein abschließendes Bil
von der Glaubwürdigkeit Flachs erst
nach seiner Anhörung gewinnenlassen
werde. Doch die „Sensation“ wurde
schon inBild am Sonntagvom 31. Janu
ar 1993 öffentlich gemacht. In einem Te
lefongesprächhabe Reinhard Weima
zu Flach gesagt: „Siesitzt zu Recht, sie
hat michdazu gebracht.“

In einem Schreiben vom 7.Dezember
1992hatteFlach mit Strate Verbindung
aufgenommen und diesem am 29. D
zember 1992 eine Erklärung gegeben
inder Melanie, Karola
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die den zitierten Satz („Sie hat mich d
zu gebracht“) enthielt. In einem „Ab
schlußbericht“genanntenBrief an Mo-
nika Böttcherstellte Flach allerdings am
8. Oktober 1993 andere Überlegungen
an. Es könne auch ihrSchwager die Ta
begangenhaben.

Die 6. Strafkammergelangte hinsicht
lich desZeugenFlach zu der Überzeu
gung, daß ihm „keinGlauben zuschen-
ken ist“. Dazutrug bei, daßFlach nach
seinerVernehmung durch die 6.Straf-
kammerdieserbrieflich mitteilte, seine
Befragung sei abgebrochenworden, als
er noch nichtfertig war. Und danntrug
er eineneueVersion vor.

Die Kinder Karola und Melanieseien
am Morgen des 4. August1986 zuihrer
Mutter ins Auto gestiegen und hätten
unangeschnallt auf dem Beifahrers
Platz genommen. Bei einer Notbrem
sung seien siedurch Aufprall entwede
beide getötetoder es sei nureines töd-
lich verletzt worden, und Monika hab
dann unterSchock beziehungsweise
Panik dasandereauch umgebracht.

Die Zeugin EdithAnton ist von der 6
Strafkammergleichfalls als „nicht glaub-
würdig“ befunden worden „bezüglich
der behauptetengeständigen Äußerun-
gen des Herrn Weimar“ ihr gegenübe
Auch derRechtsanwalt Strate steht ihr
in einem Schriftsatz vom 30.Januar

* Bei einer Ortsbesichtigung während der Haupt-
verhandlung (1987); Vorsitzender Richter Bor-
muth (l.), Verteidiger Schultze.
Lebenslang
lautete im Januar 1988 das
Urteil gegen Monika Weimar
in Fulda. Sie wurde für schul-
dig befunden, ihre Töchter Ka-
rola und Melanie am 4. Au-
gust 1986 ermordet zu ha-
ben. Ihr Motiv konnte nicht
eindeutig geklärt werden. Es
wurde aber auch in der – zur
Tatzeit deutlich gestörten –
Beziehung zu ihrem US-Lieb-
haber Kevin Pratt gesehen. Im
Februar 1989 bestätigte der
BGH das Urteil, es ist seither
rechtskräftig.



Zeuge Pratt
„Er hat mich belogen“
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1995 – nicht unkritisch gegenüber. Sie
„scheint alle Eigenschaften eine
,schlechten‘Zeugen insich zuvereinen:
Sie ist gleichermaßen spontan wieunzu-
verlässig, inihren menschlichenReakti-
onsweisen skurril,zeigt eine mehr als
schillerndeVita und vermittelt den Ein
druck, der einenoder anderenSucht zu-
geneigt zu sein.Auch kann, wer ihr übe
will, noch dieseoder jene schlechte Ei-
genschaft an ihrentdecken“.

Man muß indessen kein starresBild
vom schlechtenZeugen haben und de
ZeuginAnton übelwollen, um in ihr ei-
ne unglaubwürdigeZeugin zu sehen
Die 6. Strafkammer hatsorgfältig ge-
prüft und detailliert begründet, warum
sie meint, daß Frau AntonsAussage die
Feststellungen des angefochtenen
teils „in keinerWeise erschüttert“.

Die Zeugin habe Reinhard Weim
versprochen, das ihrAnvertrautenicht
zu offenbaren. Andererseits sei sie üb
zeugt gewesen, daßsicheine Unschuldi-
ge in Haftbefinde. Siehabe ein paar Ta
ge vor der Polizeiwachegestanden un
überlegt, ob sie eine Aussage mach
solle. Siehabe sicher vier- bis fünfmal
dort gestanden,sich abernicht getraut.

Doch dann führte sie ihr Weg,nach-
dem sie sichetwazweieinhalbJahre spä
ter entschlossenhatte, ihrWissen preis
zugeben, „nicht mehr zurPolizei, son-
dern zunächst zurBild-Zeitung und zur
Morgenpost“. Die Ablehnung dieser
Zeugin gründetsich nicht nur darauf,
sondern auf ein Bündel von Einwänden.

Die Behauptungen des ZeugenFlach
und der ZeuginAnton sind von den Me
dienmassivbetrieben worden. Der Zeu
ge Flach und dieZeugin Anton waren
die Vorder- und Hinterachse des Fah
zeugs, mit dem das Gefühltransportiert
wurde, in Sachen Monika Böttcher s
ein Justizverbrechen verübtworden.
Auch war der Kern desWiederaufnah
megesuchs, die Begutachtung von F
sern,mittels derMedien nurschwer zu-
gänglich zumachen:Flach undAnton
mußten die Ködersein.

Daß man ihnen damit Arges tat – d
schert einen Rechtsanwalt nicht, dem
um Wiederaufnahme geht: Was er au
tut, es ist gerechtfertigt. Er tut es fü
den Mandanten.

Detailliert läßtsich die 41Seiten lan-
ge Verwerfung einesWiederaufnahme
gesuchs nichtberichten. Da aus dem
Text ausgewähltwerdenmuß, gilt jede
Zeile als eine – selbstverständlich
„tendenziöse“ Auswahl.

Das Fasergutachten, das im Prozeß
Fulda gegen Monika Weimar, damals
noch nicht geschieden, vorgetragenwur-
de, sei falschgewesen, brachte Recht
anwalt Stratevor. Und das war der Ker
seinesGesuchs. Es basierte auf der B
hauptung, esseien Faservergleichsu
tersuchungen des Hessischen Landes
minalamts zu Lasten der Verurteilte
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verwertet worden,obwohl ihnen jegli-
che Zuverlässigkeitfehle.

Die 6. Strafkammerstellt fest, dieses
Wiederaufnahmevorbringen sei„ein-
deutig widerlegt“. StratesGutachter,
Professor Tensfeldt,Hamburg, „nach
eigenem Eingeständnis als ,Textilpra
matiker‘ an dieSacheherangegangen
ohneauch nur die in der Kriminaltech
nik bei Faserbegutachtungengängigen
Untersuchungsmethoden zu kenne
hat „grundlegendeforensische und kri
minaltechnische Kenntnisse“ vermiss
-

lassen. SeinGutachten hatsich für die
6. Strafkammer „alshaltlos erwiesen“.

Die 6. Strafkammer hat im übrige
auch Korrekturen am Fuldaer Urtei
die sich aus derDiskussion um die Fa
sern ergaben, Rechnung getragen.Doch
die „erdrückendeBeweislage“ istdurch
die „neuen Erkenntnisse in keinerWei-
se erschüttert oderauch nurgeschwäch
worden“.

Nachgeschoben wurde von Rechts
walt Strate auch, es sei davonauszuge
hen, daß Reinhard Weimar aufgrund ei
ner latent vorhandenenhirnorganischen
Beeinträchtigung zurTatzeit als „nerv-
-

lich nicht gesund angesehenwerden
mußte“. Die 6. Strafkammer hat a
dieser „unterstelltenneuen Sachlage“
ernstliche Zweifel an der Täterscha
der Verurteiltennicht herleiten können.

Jeder Mensch hat eine körperlich
oderseelischeDisposition, eine Gefähr
dung für den Fall, daß er in eine Kris
gerät, die er nichtmehr bewältigen
kann, die ihnseiner Dispositionauslie-
fert. Was dem heuteschwerkranken
Reinhard Weimarwiderfahren ist, ha
ihn einer Störung überantwortet, die an
gelegt war in ihm, die ihn bedrohte,
wenn er an Erlebnisse geriet, auf diesei-
ne körperliche undseelische Substan
nur noch mit Krankheit reagieren kon
te. Daß er an einer latenten Beeinträ
tigung trug, erlaubtnicht den Schluß, e
habeseineKinder in einem „Blackout“
getötet.

Monika Böttcher bedarf einer Antei
nahme, die mehrverlangt als das Enga
gement für eine Unschuldige,Fehlver-
urteilte. Aber für die nackte Unschuld
kämpft essich besser, dakann mansich
engagieren. Wer KevinPratt, Monika
Weimars US-Liebhaber, im Prozeß
Fulda erlebte, derbegriff, warum die
Angeklagte schuldig wurde. Er war
nicht geschieden, wie erMonika vorge-
logen hatte, er mußte füreine Ehefrau
und drei Kinder in den Staaten sorge

Er ließ sich in dieStaaten zurückver-
setzen, er beantragte keine Verlänge-
rung seiner Dienstzeit in der Bundesr
publik. Im Dezember1986 hatMonika,
damals nochWeimar, zu einemSach-
verständigen gesagt: „Jetzt im nachhin
ein denke ichschon, daß es so war, da
Kevin lediglich eine sexuelle Beziehun
zu mir hatte und auch wollte, nicht
mehr. Er hatmich belogen, ummich
nicht zu verlieren, dasheißt, ummich
nicht alsSexpartner zu verlieren.“

Wie vielen Mädchen undFrauen Prat
in den dreiJahren, die er alsSoldat in
der Bundesrepublik verbrachte, die E
versprachoderzumindestanbot, sie mit
nach Amerika zu nehmen: Esließ sich
nicht mehr rekonstruieren.

Rechtsanwalt Bernd Schneider
Frankfurt/Koblenz, vertrat im Wiede
aufnahmeverfahren den Nebenkläg
Reinhard Weimar.Schneidersschriftli-
che und mündliche Beteiligung warwir-
kungsvoll. Von ihm istkein Wort und
keine Zeile während desnichtöffentli-
chen Wiederaufnahmeverfahrens an
Öffentlichkeit gelangt. Für dasVorbrin-
gen des Rechtsanwalts Strate ist s
viel gedruckt, gesendet und auf de
Bildschirm geboten worden. Stratewird
zum Oberlandesgericht gehen, undwei-
ter zum Bundesverfassungsgericht, z
EuropäischenGerichtshof und so fort.

„Ohne Hoffnung könnte ich dasnicht
durchstehen“,soll Monika Böttcher ge
sagt haben. Strate hält ihre Hoffnung
am Leben,immerhin. Y


